
FÜR DEN BEREICH DER „ALTEN MEIEREI" 

NÖRDLICH DER „ETATSRÄTIN-DOOS-STRASSE" UND 
DER BEBAUUNG ETATSRÄTIN-DOOS-STRASSE NR. 12 -17,

SÜDLICH DER BAHNANLAGEN,
WESTLICH DER BEBAUUNG ETATSRÄTIN-DOOS-STRASSE NR. 19,
ÖSTLICH DES REGENRÜCKHALTEBECKENS
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TEIL A : PLANZEICHNUNG 
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VERFAHRENSVERMERKE 
 

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Ratsversammlung vom 16.07. 
2009. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Ab-
druck in der „Wilsterschen Zeitung“ am 10.08.2009 erfolgt. 

 

2. Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 BauGB`07 („Öffentlichkeitsbeteiligung“) und von 
der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange nach § 4 Abs. 1 BauGB`07 („Scoping“) ist gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB`07 
abgesehen worden. Der Öffentlichkeit wurde im Rahmen der Sitzung des Bauaus-
schusses am 02.07.2009 Gelegenheit zur Erörterung und Äußerung gegeben.  

 

3. Die von der Planung berührten Behörden, die sonstigen Träger öffentlicher Belange 
und die anerkannten Naturschutzverbänden wurden mit Schreiben vom 15.08.2009 
nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB`07 i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB`07 zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert.  

 

4. Die Ratsversammlung hat am 16.07.2009 den Entwurf der 4. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 14 mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt. Der 
Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14, bestehend aus der Planzeich-
nung (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie die Begründung haben in der Zeit vom  
16.08.2009 bis zum 18.09.2009 während der Dienststunden in der Amtsverwaltung 
des Amtes Wilstermarsch (Zimmer 22) nach § 3 Abs. 2 BauGB`07 öffentlich ausgele-
gen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der 
Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden können, durch Abdruck in der „Wilsterschen Zeitung“ am 10.08.2009 ortsüblich 
bekannt gemacht worden. Hierbei ist darauf hingewiesen worden, dass im beschleu-
nigten Verfahren nach § 13a BauGB`07 keine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
`07 durchgeführt worden ist. Zugleich ist darauf hingewiesen worden, dass nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben können. 

 

5. Die Ratsversammlung hat die vorgebrachten Stellungnahmen der Behörden und der 
sonstigen Träger öffentlicher Belange am 09.11.2009 geprüft. Das Ergebnis ist mitge-
teilt worden.  

 Wilster, den 
 
 
 
 
  Bürgermeister 
 

6. Der katastermäßige Bestand am 19.03.2009, die Geländehöhen und die geometri-
schen Festlegungen der neuen städtebaulichen Planung werden als richtig beschei-
nigt. 

 

Itzehoe, den 
 
 
 
 
  Öffentl. best. Verm.- Ing. 
 

7. Die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14, bestehend aus der Planzeichnung (Teil 
A) und dem Text (Teil B), wurde am 09.11.2009 von der Ratsversammlung als Sat-
zung beschlossen. Die Begründung zur Bebauungsplanänderung wurde mit Beschluss 
der Ratsversammlung vom 09.11.2009 gebilligt.  

 

8. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 
(Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekanntzumachen. 

 

 Wilster, den 
 
 
 
 
  Bürgermeister 
 

  Bauweise / Baugrenzen § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 
    

a  Abweichende Bauweise  
(s. Teil B - Text, Ziffer I., 4.1 + 4.2) 

§ 22 Abs. 4 BauNVO 

    
    

  Baugrenze  
(s. Teil B - Text, Ziffer I., 2.) § 23 BauNVO 

    
    

  Abgrenzung unterschiedlicher Art und 
Nutzung von Baugebieten, z.B. Abgrenzung 
des Maßes der baulichen Nutzung  

§ 16 Abs. 5 BauNVO 

    
    
    
    
    
  Flächen mit 

besonderem Nutzungszweck 
 
§ 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB 

    
  Lager- / Stell- und 

Stellplatzflächen (s. Teil B - Text, Ziffer I., 3.) § 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB 

    
    
    
    
    
  Verkehrsflächen § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 
    

  Bereich mit Ein- und Ausfahrt § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 
 

  II. Darstellungen ohne Normcharakter  
    

  Vorhandene bauliche Anlagen  

    
148 
10 

 Flurstücksbezeichnung  

    
  Flurstücksgrenze  
    
  Bäume  

ohne planerischen Belang 
 

    
  Fahrbahn / Gehweg / Randstreifen  
    
    . - 0.44  Höhenpunkt über (NN)  
    

  Gleisanlagen  
Deutsche Bahn 1214 

 

    
    
    
    
     

   

 

Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 
(BGBI. I S. 132), zuletzt geändert durch das Investitionserleichterungs- und Wohnbauland- 

gesetz vom 22.04.1993 (BGBI. I S. 466) 
 

Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanzV) in der Fassung vom 18.12.1990 

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der aktuellen Fassung sowie nach  
§ 84 der Landesbauordnung vom 22. Januar 2009 (GVOBI. Schl.-H., S. 6ff) wird nach Be-
schlussfassung durch die Ratsversammlung vom 09.11.2009 folgende Satzung über die  
4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 für den Bereich der „Alten Meierei“ nördlich der 
„Etatsrätin-Doos-Straße und der Bebauung Etatsrätin-Doos-Straße Nr. 12 - 17, südlich der 
Bahnanlagen, westlich der Bebauung Etatsrätin-Doos-Straße Nr. 19, östlich des Regen-
rückhaltebeckens, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlas-
sen. 
 

9. Der Beschluss der Ratsversammlung über die Bebauungsplansatzung sowie die Stel-
le, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen 
werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am             .2009 durch 
Abdruck in der „Wilsterischen Zeitung“ ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Be-
kanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechts-
folgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche gel-
tend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen wor-
den. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen.  
Die Satzung ist mithin am                 in Kraft getreten. 

 

 Wilster, den 
 
 
 
  Bürgermeister 

TEIL B  :  TEXT 
 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 

1. Nutzung innerhalb der Flächen für den Gemeinbedarf  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB i. V. m. § 8 BauNVO) 

 

 Innerhalb des Plangebietes sind nur die Nutzungen im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 
Abs. 3 Nr. 1 BauNVO allgemein zulässig: 

 

2. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 23 Abs. 2 Satz 3 BauNVO) 
 

Die festgesetzten Baugrenzen dürfen für die Errichtung von offenen Vordächern zum 
Schutz der Eingangsbereiche von 3,0 m unter Beachtung der Abstandsflächen gemäß 
LBO überschritten werden. 

 

3. Zulässige Grundflächen von Stellplätzen und Garagen mit deren Zufahrten  
und Nebenanlagen (§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO) 

 

 In den Teilgebieten TG 3a und 3b, Flächen mit dem besonderen Nutzungszweck „La-
ger- / Stell- und Stellplatzfläche“, beträgt die höchstzulässige Grundfläche für bauliche 
Anlagen nach § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO insgesamt 4.000 m². 

 

4. Abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO) 
 

4.1 Innerhalb des Teilgebietes TG 2 mit festgesetzter abweichender Bauweise > a < darf 
das Gebäude gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO in offener Bauweise bis auf 1,0 m an die 
nördliche Flurstücksgrenze herangebaut werden. 

 

4.2 In dem Teilgebiete TG 1, auch in Verbindung mit TG 2 mit abweichender Bauweise 
>a< sind Gebäude gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO in offener Bauweise mit Gebäudelän-
gen über 50 m zulässig. 

 

5. Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 

5.1 Außenwohnbereiche von Wohnnutzungen innerhalb des Plangeltungsbereiches sind 
bis zu einem Abstand von 10 m gemessen von der Mitte der Bahngleise geschlossen 
auszuführen. Die Ausführung von nicht beheizten Wintergärten innerhalb dieses Ab-
standes ist generell zulässig. 

 

5.2 Zum Schutz der Nachtruhe sind im gesamten Plangeltungsbereich für Schlaf- und Kin-
derzimmer schallgedämmte Lüftungen vorzusehen, falls der notwendige hygienische 
Luftwechsel nicht auf andere, nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
geeigneten Weise sichergestellt werden kann. 
 

5.3 Zum Schutz von Büro- und Wohnnutzungen vor Verkehrslärm werden die in der Plan-
zeichnung dargestellten Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 festgesetzt. Diesen Lärm-
pegelbereichen entsprechen folgende Anforderungen an den passiven Schallschutz. 

 

Maßgeblicher 
Außenlärmpegel La 

erforderliches bewertetes Schalldämmmaß der 
Außenbauteile 1) R´w,res 

Wohnräume Büroräume 2) 
Lärmpegelbereich 

nach DIN 4109 
[dB(A)] 

[dB(A)] 
II 56 - 60 35 30 
III 61 - 65 40 35 
IV 66 - 70 45 40 

 
1) resultierendes Schalldämmmaß des gesamten Außenbauteils (Wände, Fenster und Lüftung zusammen) 
2) An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen ausgeübten 

Tätigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt. 
 

Die schalltechnischen Eigenschaften der Gesamtkonstruktion (Wand, Fenster, Lüf-
tung) müssen den Anforderungen des jeweiligen Lärmpegelbereiches genügen. Die 
Maßnahmen sind bei Neubau-, Umbau und Erweiterungsmaßnahmen durchzuführen. 
Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren ist die Eignung der für die Außenbauteile 
der Gebäude gewählten Konstruktionen nach den Kriterien der DIN 4109 nachzuwei-
sen. 
 

5.4 Von den Festsetzungen nach Ziffer I., 5.1 bis 5.3 kann abgewichen werden, wenn im 
Rahmen eines Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelas-
tung geringere Anforderungen an den passiven Schallschutz resultieren. 

 

  PLANZEICHENERKLÄRUNG  
    
Plan-
zeichen 

 Erläuterung Rechtsgrundlage 

    
  I. FESTSETZUNGEN  
    
    

  Grenze des räumlichen Geltungs- 
bereiches der 4. Änderung des  
Bebauungsplanes Nr. 14 

§ 9 Abs. 7 BauGB 

    
    
    
   

Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

    
    

 
 

Flächen für den Gemeinbedarf § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 

    
  Zweckbestimmung:  
    

  „Bauhof“ 
(s. Teil B - Text, Ziffer I., 1.) § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 

    
    

z.B. 
GR max. 
550 m² 

 Höchstzulässige Grundfläche 
mit Flächenangabe (GRZ) § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO 

    
    

z.B. 
FH max. 
5,50 m 

 
Höchstzulässige Firsthöhe 
(bezogen auf NN, s. Teil B - Text)) § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO 

    
    

II  Zahl der Vollgeschosse  
als Höchstmaß § 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO 

 

  Hauptversorgungsleitungen § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB 
    

  Versorgungsleitung, unterirdisch  
(20 kV-Leitung - e.on Hanse AG) § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB 

    
    
    

  Grünordnung § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB 
    

  Bäume zu erhalten § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB 

    
  Umgrenzung von Flächen zum 

Erhalt von Bäumen, Sträuchern 
und sonstiger Bepflanzung 

§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB 

    
  Umgrenzung von Flächen  

zur Anpflanzung von Bäumen  
und Sträuchern  

§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

    
    

    
  Immissionsschutz § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 
    

 
 Umgrenzung von Flächen für Vorkehrungen 

zum Schutz gegen schädliche Umweltein-
wirkung im Sinne des BImSchG 

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

    

LPB 
III + IV 

 Lärmpegelbereiche  
(s. Teil B - Text, Ziffer I., 5.1 bis 5.4) § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

    
  Abgrenzung der Lärmpegelbereiche § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 
    

    
    
  Sonstige Planzeichen  
    

z.B. 
TG 3a 

 Bezeichnung der Teilgebiete  
    

z.B. 
5,0 

 Bemaßung in m  
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SATZUNG DER STADT WILSTER 
- KREIS STEINBURG - 

ÜBER DIE 4. ÄNDERUNG DES 
BEBAUUNGSPLANES NR. 14  

FÜR DEN (ehem.) TEILBEREICH DES  
SANIERUNGSGEBIETES II TAGGSTRASSE 

- ETATSRÄTIN - DOOS - STRASSE 
 
 

FÜR DEN BEREICH DER „ALTEN MEIEREI“  
 

NÖRDLICH DER „ETATSRÄTIN-DOOS-STRASSE“  
UND DER BEBAUUNG ETATSRÄTIN-DOOS-STRASSE NR. 12 -17, 

SÜDLICH DER BAHNANLAGEN, 
WESTLICH DER BEBAUUNG ETATSRÄTIN-DOOS-STRASSE NR. 19, 

ÖSTLICH DES REGENRÜCKHALTEBECKENS 
 
 
ÜBERSICHTSPLAN  M. 1 : 25.000

BEBAUUNGSPLANES  NR. 14  FÜR DEN (ehem.) TEILBEREICH DES
SATZUNG DER STADT WILSTER ÜBER DIE 4. ÄNDERUNG DES

SANIERUNGSGEBIETES II TAGGSTRASSE - ETATSRÄTIN-DOOS-STRASSE

L / S / St


